
Hellas-Reisen 
Reiserücktrittskostenversicherung 
Die Versicherung beinhaltet: 
  
 
A   Reise-Rücktrittkosten-Versicherung 
 
Wenn Sie von Ihrer Reise aus versichertem Grund zurücktreten müssen, werden Ihnen die vertraglich 
geschuldeten Stornokosten sowie die Mehrkosten des verspäteten Reiseantritts erstattet. 
Versicherte Rücktrittsgründe sind z. B. unerwartete schwere Erkrankung, schwere Unfallverletzung, 
Tod, Arbeitsplatzwechsel, Einreichung der Scheidungsklage, gerichtliche Vorladung und einiges mehr. 
Bei Tarifen mit Selbstbehalt beträgt Ihr Eigenanteil 20% des erstattungsfähigen Schadens, 
mindestens 25 Euro je Person; bei Tarifen ohne Selbstbehalt entfällt Ihr Eigenanteil im Schadenfall 
vollständig. 
 
 
B   Umbuchungsgebührenschutz 
 
Wenn Sie Ihre Reise innerhalb der gebuchten Saison umbuchen müssen, werden Ihnen die 
vertraglich geschuldeten Umbuchungsgebühren bis je 40 Euro je Person bei Umbuchung bis 42 Tage 
vor Reiseantritt erstattet. 
 
 
Reise doch noch antreten. 


